
Stadt Dübendorf
Stadtrat

ANTRAG

des Stadtrates vom 18. August 2022
xurai:tltt i;ntt*y swatö

GR Geschäfts-Nr. 41 12022

Beschluss des Gemeinderates

betreffend

Ersatz Wärmeerzeugung für die Häuser E, B und C sowie die Sanierung der Regulierung und
der Unterstationen im IMWIL Alters- und Spitexzentrum; Bewilligung Bruttokredit Fr.
850.OOO OO

Der Gemeinderat,

in Kenntnis eines Antrages des Stadtrates vom 18. August 2022, gestützt Art.1B, Ziff .4, der Gemeinde-
ordnung vom 26. September 202'1

beschliesst

1. Der Ersatz Wärmeerzeugung für die Häuser E, B und C sowie die Sanierung der Regulierung und
der Unterstationen im IMWIL Alters- und Spitexzentrum wird genehmigt.

2. Der dafür benötigte Bruttokredit von Fr. 850'000.00 wird bewilligt.

3. Mitteilung Stadtrat zum Vollzug.
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1 Ausgangslage

Die Gasfeuerung, welche für die Wärmeerzeugung der Alterssiedlung Haus E; des Pflegeheims Haus
B und des Wohnheims Haus C vorhanden ist, hat die Lebensdauer weit überschritten. Die Heizkessel
sind 39 Jahre und die Gasfeuerung 23 Jahre alt und können jeweils nur noch mit Müh und Not repariert
werden. Es besteht daher ein akutes Ausfallrisiko der Heizanlage der Häuser E, B und C. Daher muss
die bestehende Anlage durch eine Neuanlage ersetzt werden. lm Zusammenhang mit der Erneuerung
der Wärmeerzeugung müssen zwingend auch die Unterverteilungen der Häuser B und C saniert wer-
den.

Die bestehende Wärmeerzeugeranlage ist im Untergeschoss des Gebäudes Alterssiedlung Haus E
untergebracht und versorgt die Gebäude Alterssiedlung Haus E; Pflegeheim Haus B und Wohnheim
Haus C mit Heizwärme. Ebenfalls versorgt die Heizzentrale die Brauchwarmwasserversorgunganlagen
für das Gebäude Alterssiedlung Haus E und Pflegeheim Haus B mit Heizwärme.

ln den Häusern E und B müssen zudem die Kaltwasser-Verteilbatterien erneuert werden, da diese an
ihren Lebensgrenzen angelangt sind. Obwohl die Erneuerung dieser Verteilanlagen grundsätzlich un-
abhängig vom Projekt Ersatz Wärmeerzeugung umgesetzt werden muss, macht es Sinn, die Erneue-
rung zusammen mit diesem Projekt umzusetzen. Diese Kosten sind in den Grobkostenzusammenstel-
lungen im Variantenvergleich als Option aufgeführt.

Für die Ausarbeitung des Variantenvergleichs wurde vorgängig eine Vorort-Besichtigung und ein Kick-
off Meeting durchgeführt. Teilnehmer waren der Finanzvorstand, die Leiterin Finanzen und Liegen-
schaften, der Direktor IMWIL Alters- und Spitexzentrum, der Leiter Technischer Dienst IMWIL Alters-
und Spitexzentrum und der Auftrags-/Projektleiter sowie der ausführende Sachbearbeiter von Leimgru-
ber Fischer Schaub AG, lngenieurbüro USIC).
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2 Zielsetzung

Der Ersatz der Wärmeerzeugung soll möglichst kostengünstig, klimaneutral und mit erneuerbaren
Energien erfolgen.

Es wurden verschiedene, denkbare Varianten zum Ersatz der Wärmeerzeugung einer Prüfung unter-
zogen worden. Mit diesem Vergleich soll eine Entscheidungsgrundlage für die Heizungssanierung mit
Art der neuen Wärmeerzeugung für die Altbauten (Alterssiedlung Haus E; Pflegeheim Haus B und
Wohnheim Haus C) nach neuem Energiegesetz nach Mu-KEn2014) mit klimaneutralen und erneuer-
baren Energien geliefert werden.

Folgende Wärmeerzeugungsarten wurden einer Machbarkeitsprüfung unterzogen und die ausführba-
ren Varianten in den Vergleich einbezogen:
Altbauten Haus E / Haus B / Haus C:

- Gasheizung mit Erdgas (15 % Biogasanteil)

- Gasheizung mit Biogas (100 % Biogasanteil)

- Holzpelletsfeueru ngsanlage

- Gasheizung mit Grundlast Luftwasser-Wärmepumpe (Bivalent)
( lnnenaufstellung / Aussenaufstellung)

- Holzschnitzelfeuerungsanlage mit Spitzenlastkessel Erdgas (Bivalentanlage;Teilredundant)

- Gasheizung mit Grundlast Erdwärmesondenanlage (Bivalent) mit SoleMasser-Wärmepumpe

- Gru ndwassernutzung WasserMasser-Wärmepum pe

- Fernwärmeanschluss

- Thermische Sonnenkollektoren für die Wassererwärmung

Variantenvergleich Wärmeerzeug ungsersatz:
Es sind 9 Varianten auf die Machbarkeit überprüft worden. Für 5 Varianten wurden die Grobkosten
ermittelt und einer weiteren Betrachtung der Gesamtkosten (Anschaffung, Betrieb, Unterhalt angestellt.
Dies soll die Findung der wirtschaftlichsten Lösung ermöglichen.

Variante 1 und 2: BrennwertGasheizkessel:
Gemäss dem heutigen Stand der Energiesparverordnung Kanton Zürich können Wärmeerzeugersa-
nierungen mittels fossiler Brennstoffe erfolgen, unter Einhaltung der erforderlichen Nachweispflicht,
dass keine energieeffizientere Heizungsanlage mit geringerem CO2-Ausstoss zur Verfügung steht, die
für die geplante Anwendung genügt und wirtschaftlich tragbar ist.
Auch wird die Annahme getroffen, dass auch im Kanton Zürich eine weitere Energiesparverordnung
die Nachweispflicht durch eine MuKEn Verordnung mittels Standardlösungen ausgearbeitet wird, wel-
che den Kauf von Biogaszertifikaten als Lösungsweg darlegt, wie dies schon in diversen anderen Kan-
tonen praktiziert wird.
Rückfragen bei der Erdgasversorgung Glattwerk Dübendorf haben ergeben, dass der bestehende Erd-
gasanschluss bereits mit einem Anteilvon 15 % Biogas als Standardtarif bedient wird.
Ein Gaslieferungstarif mit bis zu 100 % Biogasanteil kann die Glattwerk Dübendorf nach weiteren Ver-
tragsverhandlungen anbieten.

Kosten Variante Erdgas mit 15% Biogas-Anteil
I nvestitionskosten inkl. Honorare

Jährliche Wartungs-, Bedien- und UH-Kosten

Jährliche Energiekosten

Fr. 462'500.-

Fr.7'120.-

Fr.162'340.-

1. Rang

1. Rang

3. Rang
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Wärmegestehungskosten RplkWh22.7 OO 3. Rang

Kosten Variante 100% Biogas
lnvestitionskosten inkl. Honorare Fr. 462'500.- ,. ii '1. Rang

Jährliche Wartungs-, Bedien- und UH-Kosten Fr.7'120.- : ' i:' 1 . Rang

Jährliche Energiekosten Fr.324'540.- OOO 4. Rang

Wärmegestehungskosten Rp/kWh 41.6 O a O 4. Rang

Die Gaskosten sind im Vergleich Jan-Juni 2021 zu 2022 bereits um das Doppelte gestiegen, die un-
tenstehenden Berechnungen sind auf Basis vor der aktuellen Preiserhöhung gerechnet.

Gasheizungen sind als Wärmeerzeugungsart grundsätzlich nicht mehr zeitgemäss und je nach Vorga-
ben der Energiesparverordungsauflagen ohne Zusatzleistungen wie Einkauf von Biogaszertifikate nicht
umsetzbar. Besonders die Variante mit nur 15% Biogas-Anteil ist ohne Zusatzleistungen nicht umsetz-
bar.

Variante 3: Holz-Pelletsfeuerunqsanlaqe:
Die Wärmeversorgung erfolgt zu 100o/o über eine CO2-neutrale Pelletanlage (nachwachsender Roh-
stoff). Für den Ersatz der Gasfeuerungsanlagen mit Holz-Pelletsfeuerungsanlage können Stand heute
bei Energie Zukunft Schweiz Fördergelder in der Höhe von ca. 170'000.- Fr. geltend gemacht werden.

Kosten Variante Pelletsfeueru ngsanlage
lnvestitionskosten inkl. Honorare

Jährliche Wartungs-, Bedien- und UH-Kosten Fr. 12'390.-

Jährliche Energiekosten Fr. '1 18'350. -
Wärmegestehu ngskosten Rp/kWh 18.7

Fr.544'200.- 2. R.ang

3. Rang

1. Rang

1. Rang

oo

Der Einbau der Pelletsfeuerungsanlage erfolgt in den bestehenden Heizraum Untergeschoss Alters-
siedlung.
Die Variante Holz-Pelletsfeuerungsanlage setzt einen Lagerraum für den Brennstoff voraus, dessen
Kapazität grundsätzlich ca. 50% des jährlichen Energiebedarfs decken sollte oder einem Fassungsvo-
lumen einer Lastwagenlieferung entsprechen. Für die Brennstofflagerung der Holzpellets müssen da-
her die Räumlichkeiten Tankraum Nr. 3 + 4 umgebaut und genutzt werden.

Über ein Fördersystem werden die Pellets automatisch aus dem Lagerraum zu der Kesselanlage ge-
bracht. Um einen bestmöglichen Wirkungsgrad der Verbrennung zu erreichen, sind mehr als ein Gerät
als Kaskade geschaltet. So kann eine konstant optimale Auslastung der sich im Betrieb befindenden
Erzeuger garantiert werden und die Effizienz wird gesteigert.
Durch die trägere Reaktionsfähigkeit von Holzfeuerungen sind diese Systeme mit heizungsseitigen
Energiespeichern auszurüsten. Neben dem notwendigen Lagerraumvolumen sind zusätzlich die Spei-
cherbehälter in der Technikzentrale zu berücksichtigen.

Variante 4: Gasheizunq mit LufWVasser-Wärmepumpe
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Der Gasanschluss erfolgt an den bestehenden Hausanschluss des Versorgungsnetzes der Glattwerk
Dübendorf. Für die Einbringung der Wärmepumpe und Energiespeicheranlage müssen die Einbrin-
gungsöffnen erweitert werden. Die Aufstellung des Tischverdampfers erfolgt im Aussenbereich (Gar-
tenanlage) und muss architektonisch und baurechtlich noch abgeklärt werden.

Bei LufUWasser-Wärmepumpe in ruhigen Wohngebieten bieten oft Probleme mit dem Lärm. Nachbarn
oder die eigenen Mieter können sich gestört fühlen. Dem Einbau von bestmöglichen Schalldämmmass-
nahmen sind grosse Beachtung zu schenken.

Für den Ersatz der Gasfeuerungsanlagen mit Grundlast-LufUWasser-Wärmepumpe können Stand
heute bei Energie Zukunft Schweiz Fördergelder in der Höhe von ca. 48'000.- Fr. geltend gemacht
werden. (Förderprogramm Wärmepumpe bivalente Systeme).
Kosten

lnvestitionskosten inkl. Honorare Fr. 770'300.- OIO 4. Rang

Jähdiche Wartungs-, Bedien- und UH-Kosten Fr. 10'180.- OO 3. Rang

Jährliche Energiekosten Fr. 125'500.- OaO 4.Rang

Rp/kWh 20.8 2. RangWärmegestehu ngskosten

Auch hier wurden die Gaskosten noch ohne den Preisanstieg gerechnet, womit die jährlichen Energie-
kosten nochmals steigen.

Variante 5: Holz-Schnitzelfeuerunqsanlaqe (Bivalent-Betrieb mit Erdoas)
Der Einbau der Holzschnitzelfeuerungsanlage und der Erdgasfeuerungsanlage erfolgt in den beste-
henden Heizraum Untergeschoss Alterssiedlung. Für die Holzschnitzellagerung muss ein Anbau
Schnitzelbunker an das Gebäude angebaut werden. Der Gasanschluss erfolgt an den bestehenden
Hausanschluss des Versorgungsnetzes der Glattwerk Dübendorf.

Für die Einbringung der Holzfeuerungs-/ und Energiespeicheranlage müssen neue Einbringungsöffnen
über den Anbaubunker erstellt werden. Für die Erstellung eines Anbauschnitzelbunkers in dieser Grös-
senordnung ist mit grösseren Komplikationen zu rechnen.
Die Erstellung als Anbaukeller scheint unrealistisch, da das Bauwerk über/an die Bauparzelle grenzt
und mit einem Nahbaurecht an die Strasse geprüft werden müsste.
Auch befinden sich in dieser Terrainzone diverse Versorgungsleitungen wie Starkstrom; Wasser; Ab-
wasser; Kanalisationen, welche mit grossen Kosten umgelegt werden müssten. Weitere Abklärungen
wurden nicht getroffen.

Dem Einbau von bestmöglichen Schalldämm-/ und Geruchsemissionen-Massnahmen sind grosse Be-
achtung zu schenken.

Für den Ersatz der Gasfeuerungsanlagen mit einer Bivalent Holzschnitzelfeuerungsanlage und SpiG
zenlast Erdgasfeuerung können Stand heute bei Energie Zukunft Schweiz Fördergelder in der Höhe
von ca.110'000.- Fr. geltend gemacht werden.

Kosten
lnvestitionskosten inkl. Honorare Fr. 1'195'800.-

Fr.20'250.-

ooo 5. Rang

5. RangJährliche Wartungs-, Bedien- und UH-Kosten
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Jährliche Energiekosten Fr.124'650. - aOO 2. Rang

Wärmegestehungskosten Rp/kWh 24.2 OO 4. Rang

Auch hier wurden die Gaskosten noch ohne den Preisanstieg gerechnet, womit die jährlichen Energie-
kosten nochmals steigen.

Varianten 6 bis 9:
Die Ausführungen dieser Varianten haben sich als nicht ausführbar herausgestellt und die Varianten
werden nicht weiter betrachtet. Für die Variante 8 (Fernwärmenutzung) hat der Betrieb im Sommer
2022 die lnformation erhalten, dass Fernwärme für die Region des IMWIL nun doch ein Thema ist.
Konkret seijedoch noch nichts in Aussicht, da noch Bauland in Dübendorf für die Umsetzung gesucht
und gekauft werden muss. Sollte bezüglich der Umsetzung ein schneller Entscheid fallen und der An-
schluss zeitnah erfolgen können, kann die Variante Fernwärme nochmals geprüft werden.

Empfohlene Variante
Als ökologisch und ökonomisch sinnvollste Variante kristallisiert sich die Variante 3 Holz-Pelletsfeue-
rungsanlage heraus. Diese Variante wird auch vom lngenieurbüro Leimgruber Fischer Schaub AG ein-
deutig empfohlen.

Detaillierte Vor-iNachteile im Vergleich zu den Varianten finden Sie im Variantenvergleich Wärmeer-
zeugung des lngenieurbÜros Leimgruber Fischer Schaub AG. Die im Variantenvergleich angegeben
Kosten beziehen sich nur auf den Ersatz der Wärmeerzeugung. Die Grobkosten für sie gesamte nötige
Sanierung (exklusive Optionen) sind in Abschnitt Grobkostenschätzung für die Ausführungsarbeiten
der Varianten 1-5 gerechnet und aufgeführt.

Sanierunq der Unterverteilstationen
Neben dem Ersatz der Wärmeerzeugung müssen auch die Unterverteilstationen im Pflegeheim Haus
B und im Alterswohnheim Haus C saniert werden. Für diese Arbeiten spielt es keine Rolle, welche
Variante für den Ersatz der Wärmeerzeugung gewählt wird.

Zusätzliche Optionen
Die in der Grobkostenschätzung aufgeführten Optionen bei der Heizungsanlage (Heizungskorrosions-
schutzanlage und HeizungsentlüftungsJEntgasungsanlage) empfiehlt das lngenieurbüro beide umzu-
setzen.

Zum langfristigen Schutz des Heizungswassers und zur zuverlässigen Verhinderung von neuen Abla-
gerungen empfiehlt sich der Einbau eines Elysators (Heizungskorrosionsschutzanlage). Dies spart
nicht nur Energie, sondern vermindert auch die Gefahr von Korrosionsschäden an Leitungen; Regel-
ventilen und Pumpen. Die Heizungskorrosionsschutzanlage filtriert die aggressiven Stoffe (Sauerstoff;
Säuren; Salze) aus dem Heizungsanlagewasser und schützt die Anlage vor Korrosionen und Schlamm-
bildung.

Sauerstoff kann durch Dichtungen, Regelventile, Pumpen, Ausdehnungsgefässe etc. in das Heizungs-
wasser eindringen, welches zur Verschlammung und Korrosionen führen kann. Wenn Sauerstoff kon-
stant in die Heizung eindringt, kommt es früher oder später zu Verschlammung von Heizkreisen oder
Radiatoren. Empfohlen wird der Einbau eines Korrosionsschutzgerätes von Elysator, welches der Kor-
rosion und Verschlammung entgegenwirken und gleichzeitig Verunreinigungen ausfiltert. Das bietet
perfekten Schutz für die wertvollen Metallkomponenten im Heizsystem, welche vor Rost und Schlamm
geschützt werden sollten, insbesondere auch die bestehenden Leitungen in den Gebäuden, welche
nicht ersetzt werden (alle Leitungen nach der Unterverteilung in den Häusern E, B und C).
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Die Option Heizungsentlüftungs-/Entgasungsanlage ist besonders bei Anlagen mit grossen Wasser-
speichern und einem erhöhten Wasservolumen in der Anlage sinnvoll, das ist im IMWIL Alters- und
Spitexzentrum nach dem angedachten Wärmeerzeugerersatz mittels Holz-Pelletsfeuerungsanlage der
Fall. ln den grossen Speichern bilden sich vermehrt Blasen welche an den heissen Heizkesselheizflä-
chen zu einer schlechteren Wärmeübertragung führen können. Zudem gelangen die Blasen in den
Heizungskreislauf und mindern die Effizienz der Anlage, besonders in den oberen Stockwerken ist die
Wärmeabgabe durch die Radiatoren durch eingeschlossene Luft vermindert. Weniger Effizienz heisst
mehr Umweltbelastung, mehr Kosten und weniger Klimakomfort. Die HeizungsentlüftungsJEntga-
sungsanlage reduziert bzw. verhindert dies, da diese das Wasser in einem Teilstrom der Anlage ent-
nimmt, dieses entgast und entlüftet und es nahezu gasfrei wieder in die Anlage einspeist. Daher ist
eine aufwändige dezentrale Nachentlüftung unnötig. Zudem wird Wasser bei Bedarf automatisch nach-
gefüllt und es entstehen keine störenden Glucker- und Strömungsgeräusche in der Anlage.

Der Ersatz der Kaltwasserverteilbatterien ist bereits überfällig. Der Ersatz wurde jedoch zurückgestellt
und soll zusammen mit diesem Projekt ausgeführt werden. lm Zusammenhang mit dem Ersatz der
Kaltwasserbatterien werden auch nicht mehr benötigte Leitungsabgänge eliminiert, um keine Totwas-
serzonen zu erhalten. Die neuen Sanitär-Hauptkaltwasserverteiler-Anlagen werden beider Sanierung
auf den effektiven lst-Verbrauch und Anschlussgruppen angepasst und mit neuen, zeitgemässen Fil-
terpatronen sowie betriebssicheren Abstellarmaturen ausgestattet. Die Sanierung dieser Sanitär-
Hauptkaltwassergebäudeverteiler bedeuten eine Anlageaufwertung mit erhöhter Betriebssicherheit.
Die Kosten sind in der Grobkostenzusammenstellung als Option aufgeführt, wobei klar ist, dass der
Ersatz erfolgen muss.

3 Kosten

Für den Ersatz der Wärmeerzeugung und der Sanierung der Regulierung der Unterstationen liegt mit
Datum vom 23. Mai2O22 eine Kostenschätzung des lngenieurbüros Leimgruber Fischer Schaub AG,
Ennetbaden vor.
Die Genauigkeit der vorliegenden Kostenschätzung beträgt gemäss dem lngenieurbüro +l- 25o/o.

Es besteht die Problematik von Engpässen im Rohstoffmarkt, welche vor allem Metalle aller Art betref-
fen, daher sind Preiserhöhungen in den kommenden Monaten im Hinblick auf die Bauausführung zu
erwarten. Solche Preiserhöhungen können zurzeit nicht genau beziffert werden. Die gesetzliche Mehr-
wertsteuer ist in den Kosten enthalten.

Der Ersatz der Wärmeerzeugung und die Sanierung der Regulierung der Unterstationen ist in der ln-
vestitionsrechnung 202312024 mit CHF 850'000.00 veranschlagt.

Seite 7

Ersatz Wärmeerzeugung und Sanierung Unterverteilun-
gen

Fr 82'1',643.00

Option Heizu ngskorrosionsschutzanlage Fr 6',900.00
Option Heizu ngsentlüftu ngsJEntgasungsan laqe Fr 4'800.00
Fördergelder von Energie Zukunft Schweiz Fr -170'000.00
Ersatz Kaltwasserverteilbatterien Haus E und B 15'500.00
Zwischentotal Fr 678'843.00
Reserve 25% Fr 169'710.75

Totalkosten inkl. MwSt. Fr 848'553.75
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4 Dringlichkeit

Das lngenieurbüro hat uns mitgeteilt, dass es immer schwieriger wird, die entsprechenden Teile für die
Erneuerung und Sanierung zu erhalten. Die Arbeiten müssen zudem zwischen den Heizperioden
durchgeführt werden. Für eine Umsetzung im Herbst 2023 sollte der Entscheid des Gemeinderates
zeitnah erfolgen, ansonsten können die Arbeiten erst im 2024 ausgeführt werden. Je länger gewartet
werden muss, desto höher ist die Gefahr eines Ausfalles der Heizung.

5 Ablauforganisation und Kompetenzen bei Projekten

Die Projektleitung unterliegt der Geschäftsleitung des IMWIL Alters- und Spitexzentrum zusammen mit
dem lngenieurbüro.

6 Konsequenzen einer Ablehnung

Als Konsequenz einer Ablehnung könnte die Heizung-Wärmeversorgung (Heizung und Warmwasser)
für die Häuser E, B und C im IMWIL Alters- und Spitexzentrum bei einem jederzeit möglichen Ausfall
der Anlage nicht mehr sichergestellt werden. Vom Ausfall der Heizung wäre auch die Warmwasserver-
sorgung dieser Häuser betroffen.

7 Begründung der beantragten Lösung

Die Kapitalkosten unterscheiden sich massiv in den Varianten. Die Variante 4 und 5 ist gegenüber den
Varianten 1 I 2 I und 3 massiv höher. Hingegen variieren die Wärmegestehungskosten unter der Be-
rücksichtigung der lnstallations-Vollkosten (ausgenommen Variante 2) nur geringfügig.
Als ökologisch und ökonomisch sinnvollste Variante kristallisiert sich die Variante 3 Holz-Pelletsfeue-
rungsanlage heraus. Diese Variante wird auch vom lngenieurbüro Leimgruber Fischer Schaub AG ein-
deutig empfohlen.

8 lnvestitionskosten nach Dringlichkeit und Werterhaltung oder Wertvermehrung

ln der lnvestitionsrechnung 202312024 des IMWIL Alters- und Spitexzentrum wurde der Ersatz Wär-
meerzeugung, Sanierung der Regulierung sowie der Ersatz der Kaltwasserverteilbatterien berücksich-
tigt.

9 Jährlich wiederkehrende Kosten

Die jährlich wiederkehrenden Kosten belaufen sich auf die planmässigen Abschreibungen von CHF 34
199.30 sowie auf die jährlichen Wartungs-, Bedien- und UH-Kosten von CHF 12'390.00. Es ist mit
keinen weiteren wiederkehrenden Kosten zu rechnen.

10 Antrag

Dem Gemeinderat wird beantragt:

Der Ersatz der Wärmeerzeugung für die Häuser E, B und C und die Sanierung der Regulierung
der Unterverteilung in den Häusern B und C sowie der Kaltwasserbatterien in den Häusern B und
E im IMWIL Alters- und Spitexzentrum wird genehmigt.

2020-209 Seite B



2. Der dafür benötigte Bruttokredit von Fr. 850'000.00 wird bewilligt.

Dübendorf, 18. August 2022

Stadt t Dübendorf

Andrö lngold
Stadtpräsident

Stefan Woodtli
Stadtschreiber a. i
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GR Geschäft s-Nr. 41 12022

Ersatz Wärmeerzeugung für die Häuser E, B und G sowie die Sanierung der Regulierung und
der Unterstationen im IMWIL Alters- und Spitexzentrum

Wir beantragen Zustimmung unter Berücksichtigung der Anderungen gemäss separatem Beschluss
der Kommission vom 23. Januar 2023.

8600 Dübendorf, L?-aa ^v+' 7c"3

Geschäfts- und Rechnun gs prüf u ngskom m ission

e .< J/lü
PaulSteiner
Präsident

Edith Bohli

Sekretärin

Dieser Antrag wird unter Berücksichtigung der Anderungen gemäss separatem Beschluss vom
6. März 2023 zum Beschluss erhoben.

86oo Dübendorf, 6 . UA Ätf- 7 0 Zj

Gemeinderat Dübendorf

Cornelia Schwarz
Präsidentin

Edith Bohli
Sekretärin

Rechtskräftig

gemäss Bescheinigung des
Bezirksrates Uster
vom I 9. APrit 2023
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Ersatz Wärmeezeugung für die Häuser E, B und C sowie die Sanierung der Regulierung und
der Unterstationen im IMWIL Alters- und Spitexzentrum

Weisung vom 18. August 2022

Stadtratsbeschluss Nr.22-447 vom 18. August 2022
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Stadt Dübendorf

Beschluss des Gemeinderates

Sitzung vom 6. Mär22023

IMWIL Alters- und Spitexzentrum, Erneuerung der Wärmeerzeugung der Häuser E, B und C
sowie Sanierung der Regulierung und der Unterstationen
GR GeschäftNr.4112022

Der Gemeinderat beschliesst

Der Ersatz Wärmeerzeugung für die Häuser E, B und C sowie die Sanierung der Regulierung
und der Unterstationen im IMWIL Alters- und Spitexzentrum wird unter Berücksichtigung
folgender beiden Anderungen genehmigt:

1.1. Der Kredit wird um Fr.22'800.00 für die Wasserbehandlungsanlage im Haus E erhöht.

1.2.Der Kredit wird um den bei der Berechnung der Gesamtsumme abgezogenen Betrag der
erwarteten Fördergelder von Energie Zukunft Schweiz im Umfang von Fr. 170'000.00 erhöht
(Bruttokredit). Dies ändert nichts an der Erwartung, dass die Fördergelder im
maximalmöglichen Umfang bei Energie Zukunft Schweiz beantragt werden.

2. Der dafür benötigte Bruttokredit von Fr. 1'042'800.00 wird bewilligt.

3. Mitteilung Stadtrat zum Vollzug

Gemeinderat Dübendorf

1

Co rnelia
Präsidentin

e <J/t t^

Edith Bohli
Gemeinderatssekretärin

Rechtskräftig gemäss Bescheinigung des Bezirksrates Uster vom: I 9, Apfil 2023

Geschäfts Nr:2022-1 1 I


